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Auf die .Anfrage der Abgo H 0 n ne 1:' und Genoss\~n in der I~etzten Si tzUl'"!.:: 

des Nationalrates, betreffend den Erlass des Bunclesmil'iist~riums für Finanzen, 

durch welonen Sportv-ereinen uie Zahlung von Gewerbe-und Körperschaftsteuer 

aufgebürdet wird {lir",203/J vom 310 1.1951j)~ teilt Bundesnd.'nister für Finanzen 

Dr, M arg are t h a. nunmehr in schriftlicher Beantwortung mit~dass 

§ 17 des Steueranpassungsgesetzes und die zur Durchführung dieser BestimmunG 

ergangene sogenannte Gemeinnützigkeitsverordnungfeststellen, das~ nur 

~lausschliesslichE.?me:i.nnützige Vereinet! von der Körpers9haftsteuer befreit sL.' 

§ 3' der Gemeinnützigkeitsverordnung vom 16.Dezember 1950 stellt fe~t, dass 

Vereine, die ihren Mitgliedern Zuwendungen gewähren, nicht als ausschliesslj_d, 

geminnützig anz~sehen sind~ 

Da der weitaus überwiegende Tei.l der. Sll ort vcir eine seinen Mitgliedern 

keine ZuwenduIlgengewähr·t ,wird für die Mehrzahl der Vereine in der Regel 

eine Körperschaftsteuerpflicht nicht in Frage kOIDruen. Die Fussball vereine 

der Staatsliga, A und B, und der W;i.ener Liga gewähren jedoch ihren Mi tglieclern 

Bar- und Sachzuwendungen. Diene Vereine sind daher nach der Gesetzeslage 

körperschattsteuerpflichtig. Da in den zitierten Gesetzesstellen ausdrücklich 

aus.ß'9sprochen ist, Unter welchen Vora.ussetzungen ein Verein als ausschliess­

lich ~meinnützig anzusehanist~ liegt die Bcfrei~~e ~on dar Körperschaft­

steuerpflicht für Vereine, d~e dia geforderten VorauGs~tzungennicht erfüllen, 

nicht im Ermessen des Bunuesministeriums für Ftnanzen und kann daher auoh 

nicht im E~lass-Wege' verfügt werdenG 

Es liegt daher kein Anlass vor, den Erlass des Bundesministeriums 

für Finanzen vorn' 23" Dezember 1950, Zlo67.796-":9/50, aufzuheben, da dieser 

lediglich Richtlinien zur Beseitigung eines gesetzwidrigen Zustandes gegeben 

hat: 

Im übrigen finden in der gegenständlichen F'rage zwisohen dem Finanz­

ministeri~ und den Sportverbänden Ausspraohen statt~ wel-bhe derzeit noch 

nicht beendet sind. 
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